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ift. ©iefer tjat auf bem ju ben Aften bes KantonS ge=

börenben ©oppel bie Annahme ber an bie ©uboention
geEnüpften Sebingungen fcbriftliclj ju beftätigen.

3lrt. 6. ©ie KantonSregierungen erlaffen fût baS

Serfabren zur ©rlangung ber aufjerorbentlicben Seiträge
bie erforber lichen Sorfcbriften unb bezeichnen bie mit bem

Soflzug beauftragten Eantonalen AmtSfieEen.
©ie forgen für ein zroectmäfjigeS Bufammenarbeiten,

mo oerfd)iebene AmtSfteEen beteiligt finb.
Art. 7. SBer um einen Seitrag nacfjfucïjt, fiat bie tec^=

nifctjen Unterlagen, mie ^rojeftpläne, Koftenooranfcblag h
bie für eine Elare Seurteilnng bes projettes etforberlicb
finb, beizubringen.

©ine Ausnahme f)teroon fann gemacht roerben bei
Eleinern Sauarbeiten, roie Umbauten, fRenooationSarbeiten
u. bgl, bie feine Srojeftptäne erforbern.

Art. 8. SBer einen SunbeSbeitrag jugeftrfjert erhält,
ift oerpfticïjtet, bte Arbeiten ungefäumt ju beginnen unb
beförberlidjft ju ©übe ju führen.

SBirb bieê unterlaffen, tjat ber Danton eine grift für
ben Saubeginn feftpfeisen; läuft bie grift unbenütjt ab,

bat er für Aufbebung beS ©uboentionSentfcbeibeS ju
forgen. Son folgen Serfügungen ift bem ©ibgenöffifcben
Arbeitsamt Kenntnis ju geben ; ber frei geroorbene Setrag
rcirb bem fantonalen KrebitEontigent gutgefchrieben.

Art. 9. ©rroeift fid) auSnahmSroeife eine na<f)träg=

lidfe Abänberung beS ©uboentionSentfcbeibeS als not»

roenbig, fo bat ber Kanton bem ©ibgenöffifcben Arbeits»
amt unter Angabe ber ©rünbe einen entfprecfjenben An»

trag ju ftetlen. ©ent Antrag ift ber urfpriingticfje ©ub=

oentionSentfcfjeib beizulegen.
Art. 10. SBirb für eine com Sunb orbentlidjerroeife

fuboentionierte Arbeit noch ein aufjerorbentticber SunbeS»

beitrag nac^gefudEjt, fo holt baS eibgenöffifdje Arbeitsamt
baS ©uta<f)ten berjenigen AmtSfteEe ein, in beren @e=

füjäftSfreiS bie orbentliäje ©uboentionierung fällt.
Art. 11. ©efucbe um Seiträge geftü^t auf Art. 6

unb 7 beS SunbeSrat§befcf)luffeS finb in ber Segel beim

Kanton einzureichen unb oon biefem mit feinem Antrag
an DaS eibgenöffifctje Arbeitsamt roeiterzuleiten, baS t»ler=

über entfcheibet.
Art. 12. Auf ©runb ber ©uboentionSzuficberung

fönnen AbfcblagSzablungen bis z« 70% geleiftet roerben,
nacfjbem bie Arbeit minbeftenS einen SEonat im ©ange
unb ihre orbnungsgemäfje Sßeiterführung geroährleiftet ift.

SBo eine Abfcf)lagSzablung erfolgen foil, hit ber Kanton
bem eibgenöffifchen Arbeitsamt Antrag zu ftetlen, mit ber

©rftärung, öaf) bie oorfiebenben SorauSfetsungen erfüllt finb.
SEit ben; SunbeSanteil ift ein minbeftenS gleich höhet

Setrag ber KantonSleitung an ben ©uboentionSempfängcr
auszurichten.

Art. 13. Stach SoEenbung ber Sauarbeiten prüft
ber Kanton bie com Sauherrn eingereichten SechnungS
belege unb ftellt gefiütjt barauf bie ©uboentionsabrecb»

nung auf. Sau= unb SEaterialpreife, bie bte ortsüblichen
Anfätse überfteigen, finb babei angemeffen herabzufetsen.

©ie ©uboentionSabrechnung ift mit ben zubienenben
SedhnungSbelegen bem eibgenöffifchen Arbeitsamt zwects

Feflfetsung unb Ausrichtung ber enbgültigen SunbeS»

leiftung etnzureichen. $n ffällen, in benen ein ßufchlag
auf ber Sobnfumme ber Arbeitslosen zugefichert rourbe,
finb ber ©uboentionSabrechnung bie in Art. 1, 3iff" 3,
biefer Serorbnung oorgefeljenen Sohnliften beizulegen.

Art. 14. ®aS eibgenöffifche Arbeitsamt roirb bie

fälligen Bähungen jemeilen am 10., 20. unb 30. jeben
SEonatS m einem gemeinfamen Setrag an ben Kanton
Zur Anroeifung bringen unb bie zuftänbige Eantonale Amts»
ftelle burdh ßufteEung eines Sorbereau hieroon in Kennt»
niS fetten.

Art. 15. ffür bte Ausfertigung beS ©ntfcheibeS ge=

mäfj Art. 3 unb für bie Anträge auf Ausrichtung einer
AbfchlagSzahlung getnäfj Art. 12, foroie für bie Auffiel»
lung ber ©uboentionSabrechnung, gernäfj Art. 13 biefer
Serorbnung, finb bie oom eibgenöffifchen Arbeitsamt auf»
gefieflten fformulare zu oermenben. ©er ©uboentionS»
entfeheib unb bie ©uboentionSabrechnung finb bem eib»

genöffifcljen Arbeitsamt in je brei ©Oppeln etnzufenben,
roooon baS eine für ben Sunb, baS anbere für ben
Kanton unb baS britte für ben ©uboentionSempfänger
beftimmt ift.

Art. 16. ©te Kantone finb gehalten, bem eibgenöf»
fifchen Arbeitsamt unb beffen Sertretern auf Serlangen
über ihre SEafjnabmen unb SorfdEjriften zur ©urcbfüfp
rung biefer Serorbnung AuSfunft zu geben unb bie zur
Seurteilung unb Klarlegung eines ffaüeS etforberlichen
AEten zur "©inficht zu unterbreiten.

Uoikswtmftan.
®er Hauptinhalt öcr neue* Serorbnu*g beS

SuBöeörateö über Die UnfaKuerficherung befteht barin,
bafj ArtiEel 25 ber Serorimung 1 über bie llnfatloer»
ficherung oom 25. SRärz 1916 aufgehoben unb burch
folgenbe neue Seftimntung erfe^t mirb: ®er ©hegatte
eineS SetriebSinbaberS unb bie mit biefem in gemeinfamem
HauShalt tebenben oerroanbten unb cerfcbroägerten ißer»
fönen finb nur oerfietjert, roenn fie auf ©runb auS»
brücflict)er ©rfläruug beS SetriebSinbaberS ober nach
ben llmftänben, roie jRegelmäfjtgEeit ihrer Sefdhäftigung
im Setriebe, Sezug einer angemeffenett ©ntfehäbigung,
ben Angefteliten unb Arbeitern beS SetriebeS zuzuzählen
finb. 2Ber Familienangehörige, ©begatten, oerroanbte
ober oerfdhroägerte ißetfonen in feinem Setrieb befchäftigt,
ift oerpflichtet, gleic£)oiel, ob bie betreffenbe ißerfon in
gemeinfamem Haushalt lebt ober nicht, ber Anftalt auf
Serlangen über bie ©ätigEeit im ©inne beS oorhergehenben
Abfa^eS fchrifttich unb roabrbeitSgemäfj AuSfunft zu geben.

Uerkebrswesen.
®enoffe*fchaft ©chroeijer iDîuftermeffe, Safel. Hier

fanb bie orbentlicbe ©eneraloerfammlung ber ©cEjroeizer
Sluftermeffe unter bem Sorfitj oon SegierungSrat Aemmer
ftatt. AIS neues SJÎitglieb rourbe geroähtt Ingenieur
Sonzanigo (Setlinzona) unb bie KontroEftetle mit ©ireE»
tor Suchmann unb ®r. Heu^'ci (Safel) befe^t. @S rourbe
eine ©tatutenreoifion befchloffen, bie fieb u. a. auf baS
Quorum für bie SefcbIufjfät)igEeit ber ©eneraloerfamm»
lung bezog. ®em Sorftanb rourbe ein Antrag zur ^rü=
fung überroiefen, ber bie Anglieberung einer internatio»
nalen AuSfieEung für ©rfinbungen unb 9îeuhei»
ten an bie ©dhroeizer Sluftermeffe forbert. ©er oon
ber ©irel'tion gefteüte Antrag auf ©rmäfjigung ber ißlah»
gebühren fanb bie einbeEige Buftimtnung ber Serfamm»
lung.

23orarl6ergifche Holzausfuhr. ®ie ©ebühren für
bie Holzausfuhr rourben oom 1. ©ezember an neu fefl»
gefegt. ®ie Salutaablieferung beträgt für je 600 kg
Schnittholz unb für je 700 kg Schnittholz unb für je
700 kg Etunbbolz 40 ©dhroeizerfranEen ober 30,000 SEE.

©iefe Seträge oermtnbern fid) bei bezimmertem Sauholz
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ist. Dieser hat auf dem zu den Akten des Kantons ge-
hörenden Doppel die Annahme der an die Subvention
geknüpften Bedingungen schriftlich zu bestätigen.

Art. 6. Die Kantonsregierungen erlassen für das

Versahren zur Erlangung der außerordentlichen Beiträge
die erforderlichen Vorschriften und bezeichnen die mit dem

Vollzug beauftragten kantonalen Amtsstellen.
Sie sorgen für ein zweckmäßiges Zusammenarbeiten,

wo verschiedene Amtsstellen beteiligt sind.
Art. 7. Wer um einen Beitrag nachsucht, hat die tech-

nischen Unterlagen, wie Projektpläne, Kostenvoranschlag ?c,
die für eine klare Beurteilung des Projektes erforderlich
sind, beizubringen.

Eine Ausnahme hiervon kann gemacht werden bei
kleinern Bauarbeiten, wie Umbauten, Renovationsarbeiten
u. dgl., die keine Projektpläne erfordern.

Art. 8. Wer einen Bundesbeitrag zugesichert erhält,
ist verpflichtet, die Arbeiten ungesäumt zu beginnen und
beförderlichst zu Ende zu führen.

Wird dies unterlassen, hat der Kanton eine Frist für
den Baubeginn festzusetzen; läuft die Frist unbenützt ab,

hat er für Aufhebung des Suboentionsentscheides zu
sorgen. Von solchen Verfügungen ist dem Eidgenössischen
Arbeitsamt Kenntnis zu geben; der frei gewordene Betrag
wird dem kantonalen Kreditkontigent gutgeschrieben.

Art. 9. Erweist sich ausnahmsweise eine nachträg-
liche Abänderung des Suboentionsentscheides als not-
wendig, so hat der Kanton dem Eidgenössischen Arbeits-
amt unter Angabe der Gründe einen entsprechenden An-
trag zu stellen. Dem Antrag ist der ursprüngliche Sub-
ventionsentscheid beizulegen.

Art. 19. Wird für eine vom Bund ordentlicherweise
subventionierte Arbeit noch ein außerordentlicher Bundes-
beitrug nachgesucht, so holt das eidgenössische Arbeitsamt
das Gutachten derjenigen Amtsstelle ein, in deren Ge-

schäftskreis die ordentliche Subventionierung fällt.
Art. 11. Gesuche um Beiträge gestützt auf Art. 6

und 7 des Bundesratsbeschlusses sind in der Regel beim

Kanton einzureichen und von diesem mit seinem Antrag
an das eidgenössische Arbeitsamt weiterzuleiten, das hier-
über entscheidet.

Art. 12. Auf Grund der Subventionszusicherung
können Abschlagszahlungen bis zu 70°/» geleistet werden,
nachdem die Arbeit mindestens einen Monat im Gange
und ihre ordnungsgemäße Wetterführung gewährleistet ist.

Wo eine Abschlagszahlung erfolgen soll, hat der Kanton
dem eidgenössischen Arbeitsamt Antrag zu stellen, mit der

Erklärung, daß die vorstehenden Voraussetzungen erfüllt sind.

Mit dem. Bundesanteil ist ein mindestens gleich hoher
Betrag der Kantonsleitung an den Subventionsempfänger
auszurichten.

Art. 13. Nach Vollendung der Bauarbeiten prüft
der Kanton die vom Bauherrn eingereichten Rechnungs
belege und stellt gestützt darauf die Subventionsabrech-
nung auf. Bau- und Materialpreise, die die ortsüblichen
Ansätze übersteigen, sind dabei angemessen herabzusetzen.

Die Subventionsabrechnung ist mit den zudienenden
Rechnungsbelegen dem eidgenössischen Arbeitsamt zwecks

Festsetzung und Ausrichtung der endgültigen Bundes-
leistung einzureichen. In Fällen, in denen ein Zuschlag
auf der Lohnsumme der Arbeitslosen zugesichert wurde,
sind der Subventionsabrechnung die in Art. 1, Ziffer 3,
dieser Verordnung vorgesehenen Lohnlisten beizulegen.

Art. 14. Das eidgenössische Arbeitsamt wird die

fälligen Zahlungen jeweilen am 19., 29. und 39. jeden
Monats m einem gemeinsamen Betrag an den Kanton
zur Anweisung bringen und die zuständige kantonale Amts-
stelle durch Zustellung eines Bordereau hiervon in Kennt-
nis setzen.

Art. 15. Für die Ausfertigung des Entscheides ge-
mäß Art. 3 und für die Anträge auf Ausrichtung einer
Abschlagszahlung gemäß Art. 12, sowie für die Auffiel-
lung der Subventionsabrechnung. gemäß Art. 13 dieser
Verordnung, sind die vom eidgenössischen Arbeitsamt auf-
gestellten Formulare zu verwenden. Der Subventions-
entscheid und die Subventionsabrechnung sind dem eid-
genöffischen Arbeitsamt in je drei Doppeln einzusenden,
wovon das eine für den Bund, das andere für den
Kanton und das dritte für den Subventionsempfänger
bestimmt ist.

Art. 19. Die Kantone sind gehalten, dem eidgenös-
fischen Arbeitsamt und dessen Vertretern auf Verlangen
über ihre Maßnahmen und Vorschriften zur Durchfüh-
rung dieser Verordnung Auskunft zu geben und die zur
Beurteilung und Klarlegung eines Falles erforderlichen
Akten zur Einsicht zu unterbreiten.

VMîwlm»â
Der Hauptinhalt der neuen Verordnung des

Bundesrates über die Unfallversicherung besteht darin,
daß Artikel 25 der Verordnung 1 über die Unfallver-
sicherung vom 25. März 1916 aufgehoben und durch
folgende neue Bestimmung ersetzt wird: Der Ehegatte
eines Betriebsinhabers und die mit diesem in gemeinsamem
Haushalt lebenden verwandten und verschwägerten Per-
sonen sind nur versichert, wenn sie auf Grund aus-
drücklicher Erklärung des Betriebsinhabers oder nach
den Umständen, wie Regelmäßigkeit ihrer Beschäftigung
im Betriebe, Bezug einer angemessenen Entschädigung,
den Angestellten und Arbeitern des Betriebes zuzuzählen
sind. Wer Familienangehörige, Ehegatten, verwandte
oder verschwägerte Personen in seinem Betrieb beschäftigt,
ist verpflichtet, gleichviel, ob die betreffende Person in
gemeinsamem Haushalt lebt oder nicht, der Anstalt auf
Verlangen über die Tätigkeit im Sinne des vorhergehenden
Absatzes schriftlich und wahrheitsgemäß Auskunft zu geben.

llîlliîlmmîin.
Genosseuschaft Schweizer Mustermesse, Basel. Hier

fand die ordentliche Generalversammlung der Schweizer
Mustermesse unter dem Vorsitz von Regierungsrat Aemmer
statt. Als neues Mitglied wurde gewählt Ingenieur
Bonzanigo (Bellinzona) und die Kontrollstelle mit Direk-
tor Buchmann und Dr. Henrici (Basel) besetzt. Es wurde
eine Statutenrevision beschlossen, die sich u. a. auf das
Quorum für die Beschlußfähigkeit der Generalversamm-
lung bezog. Dem Vorstand wurde ein Antrag zur Prü-
fung überwiesen, der die Angliederung einer internatio-
nalen Ausstellung für Erfindungen und Neuhei-
ten an die Schweizer Mustermesse fordert. Der von
der Direktion gestellte Antrag auf Ermäßigung der Platz-
gebühren fand die einhellige Zustimmung der Versamm-
lung.

Vorarlbergische Holzausfuhr. Die Gebühren für
die Holzausfuhr wurden vom 1. Dezember an neu fest-
gesetzt. Die Valutaablieferung beträgt für je 699 l<A
Schnittholz und für je 790 Schnittholz und für je
790 Rundholz 40 Schweizerfranken oder 30,000 Mk.
Diese Beträge vermindern sich bei bezimmertem Bauholz
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